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RS OGH 1987/5/26 1Ob594/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1987

Norm

ABGB §1488

ABGB §1497 II

Rechtssatz

Freiheitsersitzung scheidet aus, wenn zwar ein die Ausübung der Dienstbarkeit unmöglich machendes Hindernis

errichtet, gleichzeitig aber mit dem Berechtigten vereinbart wurde, daß das Hindernis zu einem späteren Zeitpunkt zur

Ermöglichung der Ausübung der Dienstbarkeit wieder beseitigt werde.
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